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Hinweise zur Arbeitnehmerveranlagung: 

 
unter www.bmf.gv.at gibt es eine Ausfüllhilfe; und das „Steuerbuch“ als pdf.: 

https://www.bmf.gv.at/Publikationen/Downloads/BroschrenundRatgeber/_start.htm 

Das Wichtigste liegt bei mir in ausgedruckter Form vor! 

 

unter www.bmsg.gv.at gibt es „EINBLICK“, das sind online-Broschüren zum Thema 

Behinderung, wo auch immer wieder auf diverse Unterstützungen etc. für Behinderte 

hingewiesen wird. 

 

unter http://help.gv.at/Content.Node/k199/Seite.1990000.html findet man Infos zum Thema 

„Behinderung“, sehr kurz und bündig, mit weiterführenden Links. Wichtige Infos liegen bei mir 

ausgedruckt vor, kann ich auch per email zuschicken.  

 

Ein Formular, das für das Sammeln von Rezeptgebühren vorteilhaft ist, kann beim Verein 

angefordert werden. 

 

Grundsätzlich gilt: Von allem, das mit CF zu tun hat, Belege sammeln: 

- jede Therapiefahrt auf eine Liste schreiben und abstempeln lassen mit Datum und 

Unterschrift,  

- jede Rezeptgebühr auf einer Liste sammeln,  

- jeder Heilbehelf/jedes Medikament, ...  

- alles, was man u.U. oft selbst ankauft und dann erst von der Krankenkasse rückerstattet 

bekommt: alle Rechnungen immer kopieren und aufheben!! (sehr sinnvoll: zur 

Erleichterung der Abwicklung immer auch die Rückerstattung der Krankenkasse mit 

Datum auf der Kopie vermerken) 

 

 

zum Formular „ArbeitnehmerInnenveranlagung“: 

 

Seite 2: 

Sonderausgaben: 

1. Lebensversicherungen, Darlehen etc. (Punkt 455-460; 752) – diese Rubrik gilt bis höchstens  

€ 2920.- pro Nase (auch wenn z.B. die Darlehensrückzahlungen weit mehr ausmachen!), was 

dann mit max. 730.- Lohnsteuer mindernd wird (je nach Einkommenshöhe wird das 

„eingeschliffen“); 

 

2. Kirchenbeitrag (wird max. mit 100.- berücksichtigt) 

 

3. Werbungskosten (Betriebsratsumlage nicht vergessen!) 

 

4. Außergewöhnliche Belastungen (mit Selbstbehalt) (Punkt 730-735) 

betrifft alles, was NICHT mit der Behinderung zusammenhängt. 

http://www.bmf.gv.at/
https://www.bmf.gv.at/Publikationen/Downloads/BroschrenundRatgeber/_start.htm
http://www.bmsg.gv.at/
http://help.gv.at/Content.Node/k199/Seite.1990000.html
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Bsp.: Rezeptgebühren für alle Familienmitglieder ohne CF; Zahnspangen, Zahnkronen, 

Kurkosten etc. 

- hier ist der Selbstbehalt meist ziemlich hoch, sodass sich oft die Mühe nicht lohnt, sämtliche 

Rechnungen aufzubewahren (Bsp. Zahnkrone kostete 664.- / Selbstbehalt: 589,55! – ist aber sehr 

unterschiedlich, je nach Einkommen) 

 

 

Seite 3: 

Außergewöhnliche Belastungen bei Behinderung: 

siehe auch: Hinweise zur Arbeitnehmerveranlagung - liegt zur freien Entnahme vor!!!! 

 

Details: 

PUNKT 471: 

- hier empfiehlt sich, alles aufzuheben, was man irgendwann in irgendeiner Form wegen der 

Behinderung ausgegeben hat, und dann eine detaillierte Auflistung der Kosten zu Punkt 471 

dem Formular beizulegen. 

 

- Rezeptgebühren- und Medikamentenauflistung (manche Apotheken haben 

Kundenkarten, wo alles verbucht wird. Da muss man dann nur mehr die CF-Medikamente/ 

Gebühren herausstreichen und zusammenrechnen. Auch homöopathische Medikamente und 

solche, die unter der Rezeptgebühr liegen, können dazugerechnet werden – auch Kleinvieh 

macht Mist!!) 

 

- Ambulanz- und Therapiefahrten: Ambulanzberichte und Therapiedaten sammeln 

bzw. vom Krankenhaus/TherapeutIn  bestätigen lassen.  

Amtliches KM-Geld: km-Geld bis 30.6.08:  0,38.-  (+Begleitperson 0,05.-) 

km-Geld ab 1.7.08:  0,42.-  (+Begleitperson 0,05.-) 

mal KM (Hin- und Rückfahrt) - MINUS eventueller Rückerstattung von der Krankenkasse!!! 

Wer nicht bei der Kasse um Rückerstattung angesucht hat, kann den ganzen Betrag abschreiben. 

 

- Kosten einer Heilbehandlung (bewilligter Therapieaufenthalt): z.B. bei Pauschalreise 

von 14 Tagen: Kosten für einen Erwachsenen + das behinderte Kind MINUS Leistung der 

GKK (14 Tage = 225.-) MINUS Haushaltsersparnis lt. Hinweisblatt (5,23.- pro Tag und Person). 

 

- Selbstbehalte von diversen Therapiegeräten (z.B. Trampolin) 

 

- unter diesem Punkt kann man sehr viel abschreiben, genauer Wortlaut des  § 34 und 35 

EstG bei mir zur Einsicht!!! 
 

 

 

 

- für alles gilt jedoch: Belege sammeln, und 7 (!) Jahre aufheben. 
erstellt von Barbara Hein-Sunzenauer/24.9.04  Stand: korr. 29.1.09 


